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Gesetz 
vom 4. November 2016 

über die Abänderung des Steuergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. September 2010 über die Landes- und Gemein-
desteuern (Steuergesetz; SteG), LGBl. 2010 Nr. 340, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 84 Abs. 5 

5) Abs. 4 gilt auch für Informationen, einschliesslich Personendaten, 
besonders schützenswerte Personendaten über administrative und straf-
rechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen sowie Persön-
lichkeitsprofile, die auf der Grundlage internationaler Abkommen der 
Steuerverwaltung als zuständige Behörde übermittelt werden, soweit in 
diesen Abkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 99/2016 
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Art. 85 Abs. 3 

3) Abs. 2 gilt auch für Informationen, einschliesslich Personendaten, 
besonders schützenswerte Personendaten über administrative und straf-
rechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen sowie Persön-
lichkeitsprofile, die auf der Grundlage internationaler Abkommen der 
Steuerverwaltung als zuständige Behörde übermittelt werden, soweit in 
diesen Abkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 

Art. 86 Abs. 1a 

1a) Die Steuerverwaltung ist befugt, Informationen, einschliesslich 
Personendaten, besonders schützenswerte Personendaten über administ-
rative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen 
sowie Persönlichkeitsprofile, die ihr auf der Grundlage internationaler 
Abkommen als zuständige Behörde übermittelt werden, zu bearbeiten. 
Sie kann zu diesem Zweck ein Informationssystem betreiben. 

Art. 124 

Verständigungsvereinbarung und Schiedsspruch 

Eine Veranlagungsverfügung ist zu erlassen, aufzuheben oder zu än-
dern, soweit dies zur Umsetzung einer Verständigungsvereinbarung oder 
eines Schiedsspruches nach einem internationalen Steuerabkommen ge-
boten ist. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 4. November 2016 
über den internationalen automatischen Austausch länderbezogener 
Berichte multinationaler Konzerne in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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